
Gefährliches WerkzeuG

Das Bundesverfassungs-
gericht und die  Berufsverbote

» keine freiheit für die 
feinde der freiheit.«

Die sozial-liberale Koalition beschließt 1972 die »Grundsätze zur Frage der 
verfassungsfeindlichen Kräfte im öffentlichen Dienst«. Bei einer Bewerbung 
für den öffentlichen Dienst soll durch eine Regelanfrage beim Verfassungs-
schutz das geforderte Bekenntnis zur freiheitlich demokratischen Grund-
ordnung überprüft werden. In den folgenden Jahren werden auf Basis dieses 
»Radikalenerlasses« über eine Millionen Personen überprüft, mindestens 
1000 Personen nicht in den öffentlichen Dienst aufgenommen und tausende 
Disziplinarverfahren durchgeführt. Ob Postbote oder Rechtsreferendarin – 
die Betroffenen sehen sich mit einem faktischen Berufsverbot konfrontiert.

Das Bundesverfassungsgericht erklärt die Praxis am 22. Mai 1975 für ver-
fassungsgemäß (BVerfGE 39, 334). Der Europäische Gerichtshof für Menschen-
rechte beurteilt die nachträgliche Entlassung auf Basis des Radikalenerlasses 
als Verstoß gegen die EMRK (EGMR, Az.: 7/1994/454/535). Wir möchten die 
beiden Entscheidungen diskutieren und nachvollziehen, wessen Freiheit in der 
freiheitlich demokratischen Grundordnung eigentlich geschützt wird.

7. Mai 2012 █ 19 uhr
rauM 326 █ Jur. fak. █ BeBelpl. 1 █ Berlin
Interessierte können die zu besprechenden Texte per Email anfordern. Meldet Euch einfach: akj@akj-berlin.de Ab
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